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Quartierplan Nr. 495 «Areal Dreispitz» 
Genehmigung 

Gemeinde Zürich 

Lage Geviert zwischen der Wallisellen-, Saatlen- und der Nationalstrasse A1 in Zürich­ 
Schwamendingen 

Massgebende - Quartierplandossier Festsetzung vom 19. April 2021 mit Plänen Mst. 1:1000 (Nr. 1 Beizu- 
Unterlagen gsgebiet, Nr. 2 Alter Bestand, Nr. 3 Landumlegung; Nr. 4 Neuordnung Parzellenstruktur, 

Nr. 5 Neuzuteilung, Nr. 6 Erschliessungsanlagen und Baulinien, Nr. 7 Werkleitungen), 
Technischer Bericht, Bestimmungen (inkl. Tabellen Nr. 1 Zuteilungstabelle/Geldausgleich 
Landumlegung, Nr. 2 Geldausgleich Dienstbarkeiten/Unterhalt, Nr. 3 Kostenverleger) 

- Vermessungsplan vom 16. April 2021 Mst. 1:500 

Stadtratsbeschluss vom 02. Juni 2021 

Sachverhalt 
Anlass und Zielset- Als Grundlage für die bauliche Entwicklung des Areals Dreispitz in Zürich-Schwamendingen 
zung der Planung hat die ASIG Wohngenossenschaft in einem kooperativen Planungsprozess mit der Stadt 

Zürich den Masterplan Areal Dreispitz erarbeitet (Stadtratsbeschluss Nr. 925 vom 8. Novem­ 
ber 2017). Auf Gesuch der Grundeigentümerinnen (ASIG Wohngenossenschaft, Habitat 
8000 AG Wohngesellschaft zürcherischer Organisationen, Evangelisch-reformierte Kirchge­ 
meinde Zürich) hat der Stadtrat die Aufstellung des Quartierplans gemäss S 160aPlanungs­ 
und Baugesetz (PBG) der Grundeigentümerschaft überlassen. Das Quartierplanverfahren 
wurde mit Stadtratsbeschluss Nr. 955 vom 14. November 2018 eingeleitet und von der Bau­ 
direktion mit BDV Nr. 1733/18 am 11. Februar 2019 genehmigt. 

Zur Umsetzung des Masterplan Areal Dreispitz wurde parallel zum Quartierplan Nr. 495 
Areal Dreispitz der private Gestaltungsplan «Areal Dreispitz» erarbeitet. Während der Quar­ 
tierplan die Erschliessung, die Landumlegungen sowie die Gesamtkosten regelt, definiert der 
Gestaltungsplan die Bau- und Nutzweise. Die beiden Planungsinstrumente sind materiell ko­ 
ordiniert und wurden gleichzeitig zur Genehmigung eingereicht. 

Festsetzung Der Stadtrat setzte den Quartierplan «Areal Dreispitz» mit Beschluss vom 2. Juni 2021 fest. 
Mit Schreiben vom 23. Dezember 2021 ersucht die Stadt Zürich um Genehmigung der Vor­ 
lage durch die Baudirektion. 

Beizugsgebiet Das Beizugsgebiet umfasst alle Grundstücke, die im Areal Dreispitz liegen. Dieses wird 
durch die Wallisellenstrasse, die Saatlenstrasse und den Otto-Nauer-Weg begrenzt. Der 
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südöstliche Teil des Beizugsgebiets liegt im Bereich des öffentlichen Gestaltungsplans 
«Ueberlandpark» (vgl. Verfügung der Baudirektion Nr. 1724/2016 vom 9. Oktober 2017). Die 
übrigen Flächen des Beizugsgebiets liegen im Bereich des privaten Gestaltungsplans «Areal 
Dreispitz». 

Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung Der Quartierplan Nr. 495 Areal Dreispitz bezweckt die Regelung der Feinerschliessung im 

der Vorlage Hinblick auf die Neuüberbauung des Gebietes im Sinne des Masterplans Areal Dreispitz. Da­ 
bei wird insbesondere die Neuordnung der Parzellierung, die Bereinigung der Anmerkungen 
und Dienstbarkeiten, der Geldausgleich sowie die Aufteilung der Gesamtkosten geregelt. zu­ 
gleich wird mit dem Quartierplan für diejenigen Teilgebiete, die im Geltungsbereich des öf­ 
fentlichen Gestaltungsplans «Ueberlandpark» liegen, das gemäss Art. 22 Abs. 3 der Gestal­ 
tungsplanvorschriften erforderliche Erschliessungskonzept für eine Gesamtüberbauung der 
Teilgebiete 86 bis B8 erstellt. 

Die bestehende Ringstrasse wird mit zwei Anschlüssen an die Saatlenstrasse zur durchge­ 
henden Quartierstrasse zwischen der Saatlenstrasse und der Wallisellenstrasse. Dadurch 
werden zukünftig je rund die Hälfte der Gebäude im Perimeter des privaten Gestaltungs­ 
plans «Areal Dreispitz» und sämtliche Gebäude im Perimeter des öffentlichen Gestaltungs­ 
plans «Ueberlandpark» über die Dreispitz-Strasse erschlossen. Diè übrigen Gebäude wer­ 
den direkt ab der Saatlenstrasse und der Wallisellenstrasse erschlossen. Die Umlegung der 
Strasse bedingt einen Landabtausch zwischen den Grundeigentümerinnen. Zudem werden 
die Werkleitungen angepasst und auf die Bedürfnisse der geplanten baulichen Entwicklung 
ausgerichtet. 

Ergebnis der Ge- Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 11. Dezember 2021 gestellten An­ 
nehmigungsprüfung trägen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen. 

Der Auflage bezüglich Verbreiterung des Fuss- und Fahrwegrechts auf dem Parkrandweg 
Nord, entlang dem Grundstück Kat.-Nr. SW5226, wurde entsprochen. Die Abweichung von 
0.1 m gegenüber der geforderten Breite von 3.6 m gemäss Vorprüfungsbericht, wird als ge­ 
nehmigungsfähig eingestuft, zumal mit der gewählten Breite die Anforderungen der Ver­ 
kehrserschliessungsverordnung (VErV) sowie der FKS-Richtlinie (Feuerwehrzufahrten) be- 
rücksichtigt sind. 
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C. Weitere Hinweise zur Umsetzung 

Siedlungsentwässerung 
Gemäss dem Technischen Bericht ist vorgesehen, das Quartierplangebiet schrittweise vom 
Mischsystem ins Trennsystem zu überführen. Wegen der Nähe zu geeigneten Fliessgewäs­ 
sern stimmt das AWEL diesen Vorgaben grundsätzlich zu. Die Systemänderung bedingt al­ 
lerdings eine Anpassung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) im Rahmen der nächs­ 
ten Überarbeitung (§14 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz). Das Ent­ 
wässerungssystem ist bei der nächsten Überarbeitung des GEP anzupassen. 

D. Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen und 
kann genehmigt werden(§ 5 Abs. 1 PBG). 

Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Stadt Zürich zusammen 
mit dem festgesetzten Quartierplan zu veröffentlichen und aufzulegen sowie den beteiligten 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern mit Rechtsmittelbelehrung schriftlich mitzutei­ 
len (§ 159 Abs. 3 PBG). 

Die Stadt Zürich ist (unter Vorbehalt der Kostenauflage gemäss Dispositiv II) durch die Ge­ 
nehmigung nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht betroffenen Priva­ 
ten und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG).Gestützt auf § 4 und § 9 der Gebüh­ 
renordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese Verfügung eine Gebühr zu erheben. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Der vom Stadtrat Zürich mit Beschluss vom 02. Juni 2021 festgesetzte Quartierplan 
Nr. 495 «Areal Dreispitz» wird gemäss den eingereichten Akten genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr wird der federführenden Stadt Zürich, Amt für 
Städtebau, Lindenhofstrasse 19, 8021 Zürich, z.Hd. des Quartierplanverfahrens in 
Rechnung gestellt. 

Staats- und Ausfertigungsgebühr ARE Fr. 1'561.20 106 528 / 83100.40.100 

Total Fr. 1'561.20 

Ill. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an gerechnet, beim 
Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erho­ 
ben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufe- 
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nen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie möglich beizulegen. Re­ 
kursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Ver­ 
fahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Die Stadt Zürich wird eingeladen 

Dispositiv I zusammen mit dem Festsetzungsbeschluss samt Rechtsmittelbelehrung 
zusammen mit dem privaten Gestaltungsplan Areal Dreispitz zu veröffentlichen; 

diese Verfügung mit dem Festsetzungsbeschluss und den Quartierplanakten zusam­ 
men mit dem privaten Gestaltungsplan Areal Dreispitz aufzulegen; 

diese Verfügung mit dem Festsetzungsbeschluss und Rechtsmittelhinweis den Quar­ 
tierplanbeteiligten schriftlich mitzuteilen; 

nach Rechtskraft des Quartierplans die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese 
dem Baurekursgericht sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation 
mitzuteilen; 
den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) 
nachführen zu lassen. 

V. Mitteilung an 

Stadt Zürich (unter Beilage von sechs Dossiers) 

Amt für Mobilität, Stab, Planverwaltung (unter Beilage eines Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Stadt Zürich, Abteilung Geomatik und Vermessung, Weberstrasse 8, 8004 Zürich 
(Katasterbearbeiterorganisation) 

WERSEIOET AM 29. 4%. 2072 
Amt für 
Raumentwicklung 

E.a 
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Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zürich 
 
vom 2. Juni 2021  
 

558. 
Amt für Städtebau, Quartierplan Nr. 495 Areal Dreispitz, Zürich-Saatlen, mit 
Baulinien für Dreispitz-Strasse, Festsetzung 
 
IDG-Status: öffentlich   

1.  Zweck der Vorlage  

Der vorliegende Quartierplan Nr. 495 Areal Dreispitz bezweckt die Regelung der Feiner-
schliessung des Gebiets im Sinne des Masterplans Areal Dreispitz. Dabei wird insbesondere 
die Neuordnung der Parzellierung, die Bereinigung der Anmerkungen und Dienstbarkeiten, 
der Geldausgleich sowie die Aufteilung der Gesamtkosten geregelt. Gleichzeitig wird mit dem 
Quartierplan für diejenigen Teilgebiete, die im Geltungsbereich des öffentlichen Gestaltungs-
plans Ueberlandpark liegen, das gemäss Art. 22 Abs. 3 Gestaltungsplanvorschriften erforder-
liche Erschliessungskonzept für eine Gesamtüberbauung erstellt. 
Zur Umsetzung des städtebaulichen Zielbilds gemäss Masterplan Areal Dreispitz wurde paral-
lel zum Quartierplan Nr. 495 Areal Dreispitz der private Gestaltungsplan «Areal Dreispitz» er-
arbeitet. Während der Quartierplan die Erschliessung, die Landumlegungen sowie die Ge-
samtkosten regelt, definiert der Gestaltungsplan die Bau- und Nutzweise. Die beiden Pla-
nungsinstrumente sind materiell koordiniert und werden dem Stadtrat gleichzeitig zum Be-
schluss vorgelegt.  
Mit diesem Beschluss setzt der Stadtrat den Quartierplan Nr. 495 Areal Dreispitz fest. Sobald 
kumulativ der Quartierplan rechtskräftig und der Gestaltungsplan in Kraft getreten ist, veran-
lasst die Stadt die definitive Mutation und den Vollzug im Grundbuch (Art. 25 Abs. 1 Quartier-
planbestimmungen). 

2.  Beizugsgebiet (Perimeter)  

Der Perimeter des Quartierplans Nr. 495 Areal Dreispitz umfasst alle Grundstücke, die im Ge-
biet Dreispitz zwischen Wallisellenstrasse, Saatlenstrasse und der Nationalstrasse A1 (künf-
tige Autobahneinhausung Ueberlandpark) liegen, wobei der südöstliche Teil im Geltungsbe-
reich des öffentlichen Gestaltungsplans «Ueberlandpark» liegt. Der Geltungsbereich des 
privaten Gestaltungsplans «Areal Dreispitz» umfasst sämtliche Teilflächen des quartierplane-
rischen Beizugsgebiets, die nicht Bestandteil des öffentlichen Gestaltungsplans «Ueberland-
park» sind. 
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Abb. 1: Geltungsbereiche der Planungsinstrumente 
Insgesamt umfasst das Beizugsgebiet eine Fläche von rund 9 Hektaren und ist heute vollstän-
dig überbaut. Der Grossteil des Gebiets wurde in der Nachkriegszeit basierend auf dem Kon-
zept der Gartenstadt als Genossenschaftssiedlung erbaut und befindet sich mehrheitlich im 
Eigentum der ASIG Wohngenossenschaft (ASIG). Das Grundstück Kat.-Nr. SW5226 ist im 
Eigentum der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Zürich-Saatlen, die Grundstücke Kat.-
Nrn. SW3438, SW3439, SW3442, SW3443, SW3446 und SW3447 befinden sich im Eigentum 
der Habitat 8000 AG. Die Grundstücke Kat.-Nrn. SW5523 (Dreispitz-Strasse), SW5927 (Fuss-
weg von der Dreispitz-Strasse zur Wallisellenstrasse) sowie SW5935 an der Ecke Wallisel-
lenstrasse / Ueberlandpark (Transformatorenstation) befinden sich im Eigentum der Stadt. 

3. Ausgangslage 

Die ASIG beschäftigt sich seit 2008 intensiv mit der Zukunft des Areals Dreispitz und initiierte 
in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich eine Entwicklungsplanung. Mit Beschluss 
Nr. 925/2017 hatte der Stadtrat dem Masterplan Dreispitz zugestimmt und die betroffenen De-
partemente und Dienstabteilungen beauftragt, die Entwicklung des Gebiets gemäss den Vor-
gaben des Masterplans aktiv zu unterstützen. Der Masterplan bildet die Grundlage für eine 
Siedlungserneuerung in mehreren Etappen. Insgesamt sollen rund 900 Wohneinheiten ent-
stehen, was einer Verdoppelung des Wohnungsangebots entspricht. Im Zusammenhang mit 
der beabsichtigten Transformation des Areals Dreispitz wird ein neuer Grünzug geschaffen 
(Dreispitz-Strasse Ast Nord inklusive Verlängerung bis zur künftigen Autobahneinhausung im 
nordöstlichen Bereich des Areals) und die Erschliessung neu geregelt. Dabei soll die beste-
hende Dreispitz-Strasse teilweise aufgehoben und neu zur durchgehenden Quartierstrasse 
zwischen Saatlenstrasse und Wallisellenstrasse werden. Die Umlegung und der normalienge-
rechte Ausbau der Dreispitz-Strasse bedingen einen Landabtausch zwischen den beteiligten 
Grundeigentümerinnen. Zudem müssen die Werkleitungen angepasst und auf die Bedürfnisse 
der geplanten baulichen Entwicklung ausgerichtet werden. 
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4. Verfahrensablauf  

4.1 Einleitung 

Mit Beschluss Nr. 955/2018 hat der Stadtrat das Quartierplanverfahren für das Areal Dreispitz 
eingeleitet. Dem Begehren der Grundeigentümerinnen, dass die Planausarbeitung gemäss 
§ 160a Planungs- und Baugesetz (PBG, LS 700.1) durch die privaten Grundeigentümerinnen 
erfolgen soll, hat der Stadtrat zugestimmt. Die Baudirektion genehmigte die Verfahrenseinlei-
tung am 11. Februar 2019 mit Verfügung Nr. 173/18. Gegen die Verfahrenseinleitung und die 
Genehmigungsverfügung sind keine Rechtsmittel erhoben worden.  
4.2 Ämtervernehmlassung und kantonale Vorprüfung 

Der Entwurf des Quartierplans wurde im September 2019 den städtischen Ämtern zur Stel-
lungnahme und der kantonalen Baudirektion zur Vorprüfung unterbreitet. Im Vorprüfungsbe-
richt der Baudirektion vom 11. Dezember 2019 sind verschiedene Hinweise und Auflagen fest-
gehalten und zur Abklärung der Genehmigungsfähigkeit eine kurze weitere Vorprüfung 
empfohlen worden. In der Folge ist der Entwurf des Quartierplans überarbeitet und bereinigt 
worden. Die eingereichten Anträge und Hinweise sind sorgfältig überprüft und nach Möglich-
keit berücksichtigt worden. Wo erforderlich, ist mit den städtischen und kantonalen Fachstellen 
Kontakt aufgenommen worden. 

5. Erschliessungskonzept  

5.1 Strassen und Wege 

Gestützt auf den Masterplan Areal Dreispitz wird die bestehende Ringstrasse mit zwei An-
schlüssen an die Saatlenstrasse zur durchgehenden Quartierstrasse zwischen der Saat-
lenstrasse und der Wallisellenstrasse. Dadurch werden zukünftig je rund die Hälfte der Ge-
bäude in den Teilgebieten «Wallisellenstrasse» und «Innerer Dreispitz» sowie sämtliche 
Gebäude «Am Ueberlandpark» über die Dreispitz-Strasse erschlossen (siehe Abb. 2). Die üb-
rigen Gebäude werden direkt ab der Saatlenstrasse und der Wallisellenstrasse erschlossen. 

 
Abb. 2: Neue Verkehrsbaulinien, öffentliche Fuss- und Veloverbindungen, Teilgebiete  
Gemäss Masterplan Areal Dreispitz sollen auf dem Areal zusammenhängende Stadträume 
entstehen, weshalb den Übergängen von der Dreispitz-Strasse zu den privaten Vorzonen 
hohe Bedeutung beigemessen wird. Die neue Situation soll als kompakter Strassenraum mit 
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strassenbegleitender Bebauung wahrgenommen und der Strassenquerschnitt infolgedessen 
möglichst schmal ausgebildet werden. Die Breite der neuen Dreispitz-Strasse beträgt 5,2 m 
zuzüglich 0,3 m Bankett und 2,0 m Trottoir.  
Gestützt auf § 125 PBG werden mit dem Quartierplan Nr. 495 Areal Dreispitz neue Verkehrs-
baulinien festgesetzt. Mit den Verkehrsbaulinien wird der ordentliche Strassenabstand von 6 m 
auf 4 m reduziert. Dadurch wird die gemäss städtebaulichem Zielbild des Masterplans Areal 
Dreispitz gewünschte Setzung der Bauten entlang einer 4 m breiten privaten Vorzone und die 
damit einhergehende Fassung des Strassenraums sichergestellt. 
Die öffentlichen Fuss- und Veloverbindungen werden in der Dreispitz-Strasse zusammenge-
fasst. Ergänzend wird mit der Einführung des Grünzugs eine neue 4 m breite, öffentliche Fuss- 
und Veloverbindung zwischen der Saatlenstrasse und dem Ueberlandpark geschaffen (Park-
randweg Süd). Diese Verbindung entspricht einer Festlegung im kommunalen Verkehrsplan 
(Fussverbindung mit erhöhter Aufenthaltsqualität). Der Weg verbleibt im Eigentum der ASIG. 
Die ASIG übernimmt auch die Kosten für die Erstellung des Wegs einschliesslich der Beleuch-
tung. Für den Unterhalt wird die ASIG von der Stadt Zürich einmalig entschädigt, wie auch für 
das Nutzungsrecht eines Anteils von 800 m2 an öffentlich zugänglichen Flächen entlang dieser 
Wegverbindung. Die Fläche von 800 m2 entspricht einem generellen Flächenbudget zur Um-
setzung der Richtplanvorgabe, wonach entlang der Fussverbindung zusätzliche Aufenthalts-
flächen geschaffen werden sollen. Darüber hinaus sollen rund zwei Drittel des gesamten Grün-
zugs öffentlich zugänglich sein. Gemäss Art. 20 Abs. 2 der Gestaltungsplanvorschriften «Areal 
Dreispitz» ist der Grünzug so zu gestalten, dass mindestens 6 000 m2 öffentlich zugänglich 
sind. 
5.2 Werkleitungen 

Im Rahmen der Arealentwicklung wird das heutige Mischsystem schrittweise zum Trennsys-
tem umgebaut. Gemäss Entsorgung + Recycling ist für das gesamte Areal ein Trennsystem 
mit Retention und partieller Versickerung vorgesehen. Zur Umsetzung dieser Vorgaben ist ba-
sierend auf dem Masterplan Areal Dreispitz ein Flächenentwässerungskonzept erarbeitet wor-
den. Dieses dient als Grundlage für die Erarbeitung der Bauprojekte und der detaillierten Ent-
wässerungskonzepte je Teilgebiet.  
Für die Wasserversorgung des Gebiets wird mit der geplanten Umlegung der Dreispitz-Strasse 
eine neue Ringleitung zwischen Saatlenstrasse und Wallisellenstrasse erstellt. Die angren-
zend ans Beizugsgebiet verlaufenden Wasserleitungen in der Saatlenstrasse sind sanierungs-
bedürftig und werden in einem separaten Projekt durch die Stadt Zürich erneuert.  
Die Elektrizitätsleitungen werden ebenfalls ans neue Erschliessungskonzept angepasst. Der 
Quartierplan regelt die erforderlichen Baumassnahmen. Auf dem Areal befinden sich zudem 
zwei Transformatorenstationen des Elektrizitätswerks. Im Zuge der Arealentwicklung ist eine 
Verlegung und Integration der Stationen in die Neuüberbauung vorgesehen. Die dafür erfor-
derlichen Rechte und Bedingungen werden mit dem Quartierplan geregelt.  
Bezüglich der Wärmeversorgung wird das bestehende System mit einer Heizzentrale für das 
gesamte Areal schrittweise ersetzt und ein direkter Anschluss ans öffentliche Fernwärmenetz 
realisiert. Aus diesem Grund sind öffentliche Fernwärmeleitungen durch den Grünzug und die 
Dreispitz-Strasse vorgesehen. 
 
 



 

558/02.06.2021  5 

6. Kostentragung und Geldausgleich  

Mit dem Quartierplan werden die Kosten für den grundbuchlichen Vollzug und den Geldaus-
gleich für Mehr- und Minderzuteilungen sowie Dienstbarkeiten geregelt. Darunter fallen Aus-
gleichszahlungen für Mehr- und Minderzuteilungen im Rahmen der Landumlegung sowie Ent-
schädigungen für neu festgelegte Dienstbarkeiten oder anderweitige Regelungen (Unterhalt 
und öffentliche Aufenthaltsflächen Grünzug). Der Geldausgleich stellt eine verbindliche Fest-
legung dar.  
Die Gesamtkosten für die Ausführung der Quartierplananlagen werden, mit Ausnahme des 
Grundstücks Kat.-Nr. SW5226 (Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zürich-Saatlen), das 
von einer Kostenbeteiligung ausgenommen ist, auf die am Quartierplan beteiligten Grundstü-
cke verteilt (ASIG, Habitat 8000 AG, Stadt Zürich). Es gelangen drei Kostenverleger zur An-
wendung: Baukosten Dreispitz-Strasse, Baukosten Werkleitungen, Kosten für Aufstellung und 
Vollzug (Verfahrenskosten). Die Kosten für die Erstellung der Quartierplananlagen sind, soweit 
sie nicht von den Werken ganz oder teilweise übernommen werden, nach Massgabe des In-
teresses an den betreffenden Quartierplananlagen (§ 146 Abs. 2 PBG), in Abhängigkeit von 
den bestehenden Verhältnissen (Strasse, Werkleitungen) sowie unter Berücksichtigung der 
Zielsetzungen des Masterplans Areal Dreispitz von den Grundeigentümerinnen zu tragen. Die 
Kosten für die Erstellung des Grünzugs Dreispitz trägt die ASIG. Die Verfahrenskosten über-
nehmen die ASIG und die Habitat 8000 AG (Planausarbeitung durch die privaten Grundeigen-
tümerinnen). Mit dem Quartierplan verbindlich festgelegt werden die in den Kostenverlegern 
genannten Beitragsperimeterflächen und Kostenanteile. Die in den Kostenverlegern und im 
Technischen Bericht aufgeführten Kosten stellen Schätzungen dar. Massgeblich für die 
Schlussabrechnung sind die tatsächlich angefallenen Kosten. 
Auf Antrag des Vorstehers des Hochbaudepartements beschliesst der Stadtrat: 
1. Der Quartierplan Nr. 495 Areal Dreispitz wird festgesetzt. Gegenstand der Festsetzung 

sind der Vermessungsplan vom 16. April 2021 und die nachstehenden Quartierplanakten 
vom 19. April 2021: 

 Bestimmungen einschliesslich Tabellen Nr. 1–3 
 Plan «Nr. 1 Beizugsgebiet» M. 1:1000 
 Plan «Nr. 2 Alter Bestand» M. 1:1000 
 Plan «Nr. 3 Landumlegung» M. 1:1000 
 Plan «Nr. 4 Neuordnung Parzellenstruktur» M. 1:1000 
 Plan «Nr. 5 Neuzuteilung» M. 1:1000 
 Plan «Nr. 6 Erschliessungsanlagen und Baulinien» M. 1:1000 
 Plan «Nr. 7 Werkleitungen» M. 1:1000 
 Technischer Bericht 

2. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen beim Baurekursgericht des Kantons Zü-
rich, Postfach, 8090 Zürich, Rekurs erhoben werden. Die in dreifacher Ausführung einzu-
reichende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der an-
gefochtene Beschluss ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Be-
weismittel sind genau zu bezeichnen und soweit als möglich beizulegen. Der Fristenlauf 
beginnt für die vom Quartierplan betroffenen Eigentümerschaften mit der Zustellung, für 
Dritte mit der Publikation. Materielle und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kos-
tenpflichtig. Die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.  
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3. Der Vorsteher des Hochbaudepartements wird beauftragt, die Genehmigung des Quar-
tierplans bei der Baudirektion des Kantons Zürich einzuholen. 

4. Nach Vorliegen des Genehmigungsentscheids ist die öffentliche Ausschreibung von Ge-
nehmigungsentscheid und Quartierplanbeschluss im Städtischen Amtsblatt und im Amts-
blatt des Kantons Zürich durch das Amt für Städtebau zu veranlassen. Genehmigungs-
entscheid und Quartierplanbeschluss sind den Quartierplanbeteiligten schriftlich mitzu-
teilen. Der Quartierplan ist während der Rekursfrist zur Einsicht aufzulegen.  

5. Mitteilung ohne Beilagen an die Stadtpräsidentin, die Vorstehenden des Finanz-, des Si-
cherheits-, des Gesundheits- und Umwelt-, des Tiefbau- und Entsorgungs-, des Hochbau-
departements sowie des Departements der Industriellen Betriebe, die übrigen Mitglieder 
des Stadtrats, die Stadtschreiberin, den Rechtskonsulenten, die Stadtentwicklung, Lie-
genschaften Stadt Zürich, Büro für Wohnbauförderung, die Dienstabteilung Verkehr, den 
Umwelt- und Gesundheitsschutz (Geschäftsbereich Umwelt), das Tiefbauamt, Büro für 
Baulinien, ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Geomatik + Vermessung, Grün Stadt Zü-
rich, das Amt für Städtebau (3 unterzeichnete Stadtratsbeschlüsse zuhanden der beteilig-
ten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Versand durch das Amt für Städtebau), 
das Amt für Baubewilligungen, die Wasserversorgung, das Elektrizitätswerk und das 
Grundbuchamt Oerlikon-Zürich. 

 
Für getreuen Auszug 
die Stadtschreiberin 
 
 
 
 
Dr. Claudia Cuche-Curti 











 

955/14.11.2018  1 

Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zürich 
 
vom 14. November 2018  
 
955. 
Amt für Städtebau, Quartierplan Nr. 495 Areal Dreispitz, Zürich-Saatlen, Einleitung 
Quartierplanverfahren  
IDG-Status: öffentlich  

Ausgangslage 
Das Areal Dreispitz in Zürich-Saatlen umfasst das Geviert zwischen der Wallisellenstrasse, 
der Saatlenstrasse und der Ueberlandstrasse SN 1.4.1 (künftige Autobahneinhausung) mit 
einer Fläche von rund 9 ha. Der Grossteil der Siedlung wurde in der Nachkriegszeit basierend 
auf dem Konzept der Gartenstadt als Genossenschaftssiedlung erbaut und ist mehrheitlich im 
Eigentum der ASIG Wohnbaugenossenschaft (ASIG). Das Grundstück an der Saatlenstrasse 
238/240 befindet sich im Eigentum der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Zürich-Saat-
len, die Grundstücke an der Dreispitz-Strasse 235–251 sind im Eigentum der Habitat 8000 
AG. 
Seit 2008 beschäftigt sich die ASIG intensiv mit der Zukunft des Areals Dreispitz und initiierte 
in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich eine Entwicklungsplanung. Mit Beschluss 
Nr. 925 vom 8. November 2017 hatte der Stadtrat dem «Masterplan Dreispitz» zugestimmt 
und die betroffenen Departemente und Dienstabteilungen unter der Federführung des Amts 
für Städtebau beauftragt, die Entwicklung des Gebiets gemäss den Vorgaben des Masterplans 
aktiv zu unterstützen. Der Masterplan bildet die Grundlage für eine Siedlungserneuerung in 
mehreren Etappen bis zum Jahr 2035. In diesem Zeitraum sollen rund 900 Wohneinheiten 
entstehen, was einer Verdoppelung des Wohnungsangebots entspricht. Im Zusammenhang 
mit der beabsichtigten Transformation des Areals Dreispitz wird ein neuer Grünzug geschaffen 
(Dreispitz-Strasse Ast Nord inklusive Verlängerung bis zur künftigen Autobahneinhausung im 
nordöstlichen Bereich des Areals) und die Erschliessung neu geregelt. Dabei soll die beste-
hende Dreispitz-Strasse (Ringstrasse) teilweise aufgehoben und neu zur durchgehenden 
Quartierstrasse zwischen Saatlenstrasse und Wallisellenstrasse werden. 
Quartierplan und Gestaltungsplan 
Zur Regelung der nutzungsplanerisch relevanten Anforderungen und der Abhängigkeiten 
unter den verschiedenen Teilgebieten und dem «Grünzug Dreispitz» werden, basierend auf 
dem «Masterplan Dreispitz» und unter enger Begleitung des Amts für Städtebau, ein privater 
Gestaltungsplan (Bau- und Nutzweise) sowie ein Quartierplan (Erschliessung, Landumlegung) 
erarbeitet. Die Grundeigentümerinnen haben das Begehren gestellt, für das Gebiet Dreispitz 
einen Quartierplan gemäss Planungs- und Baugesetz (PGB, LS 700) einleiten zu lassen 
(§ 147 PBG). Die Planausarbeitung soll durch die Grundeigentümerinnen erfolgen (§ 160a 
PBG). Gleichzeitig ersuchen die Grundeigentümerinnen um Zustimmung zur Erarbeitung 
eines privaten Gestaltungsplans i. S. v. § 129 PBG. Aus Gründen der Verfahrensökonomie 
wird mit vorliegendem Beschluss auch der Planausarbeitung für den privaten Gestaltungsplan 
zugestimmt, dies unter dem Vorbehalt der rechtskräftigen Einleitung des Quartierplans. Der 
Quartierplan Areal Dreispitz und der private Gestaltungsplan Areal Dreispitz sollen aufeinan-
der abgestimmt, also materiell koordiniert werden. 
Ziele des Quartierplans 
Mit dem Quartierplan Nr. 495 Areal Dreispitz sollen der normaliengerechte Aus- und Neubau 
der Dreispitz-Strasse im Gebiet Dreispitz sowie die öffentliche Fuss- und Radwegverbindung 
zwischen Saatlenstrasse und Überlandpark sichergestellt werden. Zudem sollen die Werklei-
tungen gemäss geänderter Strassenführung angepasst sowie den Bedürfnissen der baulichen 
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Weiterentwicklung des Gebiets gemäss Masterplan und Gestaltungsplan ausgebaut werden. 
Bei der Erarbeitung des Strassen- und Werkleitungsprojekts sind die entsprechenden Stan-
dards des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements der Stadt Zürich zu berücksichtigen. 
Perimeter 
Der Perimeter des Quartierplans Nr. 495 Areal Dreispitz wird gemäss Situationsplan (Beilage: 
Beizugsgebiet, Mst. 1:1000, vom 23. Oktober 2018) festgelegt und umfasst alle Grundstücke, 
die im Gebiet Dreispitz zwischen Wallisellenstrasse, Saatlenstrasse und der Ueberlandstrasse 
SN 1.4.1 (künftige Autobahneinhausung) liegen, wobei der südöstliche Teil im Perimeter des 
öffentlichen Gestaltungsplans Überlandpark liegt, welcher für die Gesamtüberbauung u. a. ein 
vorgängiges Erschliessungskonzept voraussetzt. Der Perimeter des privaten Gestaltungs-
plans Areal Dreispitz umfasst sämtliche Teilflächen des Beizugsgebiets, die nicht Bestandteil 
des öffentlichen Gestaltungsplans Überlandpark sind. 
Um die Voraussetzungen für die gemäss «Masterplan Dreispitz» angestrebte Gebietsentwick-
lung zu schaffen, soll der Quartierplan im Sinne des Gesuchs der Grundeigentümerinnen ein-
geleitet werden. Der Ausarbeitung eines privaten Gestaltungsplans für das Quartierplangebiet 
kann zugestimmt werden. 
Auf Antrag des Vorstehers des Hochbaudepartements beschliesst der Stadtrat: 
1. Das Quartierplanverfahren wird für das Gebiet Dreispitz gemäss Situationsplan (Beilage 

Beizugsgebiet, Mst. 1:1000, vom 23. Oktober 2018) eingeleitet (§ 147 PBG). 
2. Der Planausarbeitung für den Quartierplan und den privaten Gestaltungsplan durch die 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer wird zugestimmt (§ 160a PBG und § 129 
PBG). Die Zustimmung zur Ausarbeitung eines Gestaltungsplans steht unter dem Vorbe-
halt der rechtskräftigen Einleitung des Quartierplans. Die Planausarbeitungen haben unter 
Einbezug des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements sowie des Hochbaudepartements 
zu erfolgen. 

3. Bei der Planausarbeitung sind die Vorgaben des Masterplans Dreispitz (zugestimmt mit 
STRB Nr. 925/2017), die kantonalen Zugangsnormalien (LS 700.5) sowie die Standards 
des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements zu berücksichtigen. 

4. Der Vorsteher des Hochbaudepartements wird eingeladen, die Genehmigung bei der Bau-
direktion des Kantons Zürich einzuholen. 

5. Rekurse gegen die genehmigte Einleitung sind innert 30 Tagen, von der öffentlichen Aus-
schreibung bzw. von Erhalt der schriftlichen Mitteilung an gerechnet, beim Baurekursge-
richt des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, einzureichen. Die in dreifacher Ausfüh-
rung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
Der angefochtene Beschluss ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die aufgerufenen 
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit als möglich beizulegen. Materielle und 
formelle Urteile sind kostenpflichtig, die Kosten hat die unterliegende Partei zu tragen. 

6. Der Vorsteher des Hochbaudepartements wird eingeladen, die öffentliche Ausschreibung 
dieses Beschlusses sowie die Genehmigung im Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt 
des Kantons Zürich sowie die schriftliche Mitteilung an die betroffenen Grundeigentüme-
rinnen durch das Amt für Städtebau zu veranlassen. Der Einleitungsbeschluss ist zusam-
men mit dem Situationsplan (Beilage: Beizugsgebiet, Mst. 1:1000, vom 23. Oktober 2018) 
während der Rekursfrist zur Einsicht beim Amt für Städtebau aufzulegen. 
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7. Mitteilung unter Beilage an die Stadtpräsidentin, die Vorstehenden des Finanz-, des Tief-
bau- und Entsorgungs-, des Hochbaudepartements sowie des Departements der Indust-
riellen Betriebe, die übrigen Mitglieder des Stadtrats, die Stadtschreiberin, den Rechts-
konsulenten, die Stadtentwicklung, die Liegenschaftenverwaltung, das Büro für Wohnbau-
förderung, die Dienstabteilung Verkehr, das Tiefbauamt, Büro Baulinien, ERZ Entsor-
gung + Recycling Zürich, Geomatik + Vermessung, Grün Stadt Zürich, das Amt für Städ-
tebau (3 unterzeichnete Stadtratsbeschlüsse zuhanden der beteiligten Grundeigentüme-
rinnen, Versand durch das Amt für Städtebau), Immobilien Stadt Zürich, das Amt für 
Baubewilligungen, die Wasserversorgung Zürich, das Elektrizitätswerk Zürich und das 
Grundbuchamt Oerlikon-Zürich, Nansenstrasse 16, Postfach 6337, 8050 Zürich.  

 
Für getreuen Auszug 
die Stadtschreiberin 
 
 
 
 
Dr. Claudia Cuche-Curti 
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Rubrik: Raumplanung
Unterrubrik: Nutzungsplanung /Sondernutzungsplanung
Publikationsdatum: KABZH 13.05.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 13.05.2025
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000001 382

Publizierende Stelle
Stadt Zürich - Hochbaudepartement, Postfach, 8010 Zürich

Amt für Städtebau, Quartierplan Nr. 495 Areal
Dreispitz, Zürich-Saatlen, Kreis 12 mit Baulinien für
die Dreispitz-Strasse, Bekanntmachung der
kommunalen Festsetzung und der kantonalen
Genehmigung
Betrifft: Zürich

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung:
Die Baudirektion des Kantons Zürich hat - gestützt auf § 1 59 des Planungs- und
Baugesetzes des Kantons Zürich - mit  Verfügung Nr. 1429/21 vom 29. April 2022 den
vom Stadtrat von Zürich mit Beschluss Nr. 558 vom 2. Juni 2021 festgesetzten
Quartierplan Nr. 495 Areal Dreispitz in Zürich-Saatlen genehmigt.

Die Quartierplanunterlagen können während 30 Tagen im Amt für Städtebau, Amtshaus
IV, Lindenhofstrasse 1 9, 2. Stock während der Büroöffnungszeiten von 8:00 bis 1 7:00 Uhr
eingesehen werden.

Gegen den Festsetzungsbeschluss des Stadtrats sowie gegen den
Genehmigungsentscheid der Baudirektion kann innert 30 Tagen von der
Veröffentlichung an gerechnet beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach,
8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben werden.

Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekurs- oder Beschwerdefrist muss einen
Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen
oder genau zu bezeichnen. Allfällige Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit
möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig, die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Den beteiligten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern werden die Beschlüsse
schriftlich mitgeteilt. Rechtskraftbescheinigung

Gegen diesen Beschluss ist bis nei.ii.o
beim Baurekursgericht kein Rechts-
mittel eingelegt worden.

Die
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688/13.07.2022 

Beschluss des Stadtrats 

vom 13. Juli 2022  
 

Nr. 688/2022 
Amt für Städtebau, Quartierplan Nr. 495 Areal Dreispitz, Zürich-Saatlen, 
mit Baulinien für Dreispitz-Strasse, Inkraftsetzung 
 
IDG-Status: öffentlich   
Mit Beschluss Nr. 558/2021 hat der Stadtrat den Quartierplan Nr. 495 Areal Dreispitz festge-
setzt. Die Baudirektion des Kantons Zürich genehmigte die Festsetzung des Quartierplans Nr. 
495 Areal Dreispitz am 29. April 2022 (Verfügung Nr. 1429/21). Gemäss Rechtskraftbeschei-
nigung des Baurekursgerichts vom 21. Juni 2022 wurden keine Rechtsmittel eingelegt. Der 
Quartierplan Nr. 495 Areal Dreispitz kann damit in Kraft gesetzt werden. 
Der Stadtrat beschliesst: 
1. Der vom Stadtrat mit Beschluss Nr. 558/2021 festgesetzte und von der Baudirektion des 

Kantons Zürich mit Verfügung vom 29. April 2022 genehmigte Quartierplan Nr. 495 Areal 
Dreispitz, Zürich-Saatlen, wird auf den 1. Oktober 2022 in Kraft gesetzt. 

2. Mitteilung an die Vorstehenden des Tiefbau- und Entsorgungs- sowie des Hochbaudepar-
tements, die Stadtschreiberin, die Stadtkanzlei (Amtliche Sammlung), das Tiefbauamt, Ge-
omatik + Vermessung, das Amt für Städtebau, das Amt für Baubewilligungen und durch 
Versand des Departementssekretariats Hochbaudepartement (3 unterzeichnete Exemp-
lare, jeweils mit Beleg der Publikation) an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 
Postfach, 8090 Zürich, das Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, 
und das Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich. 

 
Im Namen des Stadtrats 
Die Stadtschreiberin 
 
 
 
 
Dr. Claudia Cuche-Curti 
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